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Arbeit & Recht






          

          
Wissenswertes für Arbeitnehmer 
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Die IG Metall hat über viele Jahre Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und der Entlohnung durchsetzen können. Das Instrument der Gewerkschaften für sozialen Fortschritt ist der Tarifvertrag. 

Viele Metallerinnen und Metaller haben dafür Druck gemacht, haben sich an Aktionen, Warnstreiks 

und Arbeitskämpfen beteiligt, um eine Verbesserung ihrer Tarifverträge zu erreichen.

Denn eines wussten sie ganz genau: Einen Tarifvertrag bekommt niemand geschenkt.
Im Tarifvertrag sind Dinge geregelt, die nirgendwo anders geregelt sind: Zum Beispiel Löhne, Gehälter, Ausbildungsvergütungen, Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, Akkordlohn, Beschäftigungs- und Alterssicherung, Eingruppierungsregelungen, usw.

Vieles ist im Tarifvertrag besser geregelt als in den Gesetzen: Dazu gehören Urlaubsdauer, Arbeitszeitdauer oder Kündigungsfristen.

Die CDU geführte Bundesregierung hat während ihrer 16 jährigen Amtszeit versucht, mit Gesetzesänderungen massive Verschlechterungen für die Arbeitnehmer und Arbeitslosen durchzusetzen. Trotz aktiver Gegenwehr konnten die Gewerkschaften viele Maßnahmen des Sozialabbaus nicht verhindern.

Aber eines ist deutlich geworden: Wenn soziale Standards im Tarifvertrag geregelt waren, konnten Gewerkschafter sie verteidigen.

Beispiel Urlaubsgeld: 1994 wollten die metallindustriellen Arbeitgeberverbände bundesweit das Urlaubsgeld streichen.

Doch mit Protestaktionen und Warnstreiks haben die Metallerinnen und Metaller dies verhindert und ihre tariflichen Ansprüche verteidigt.

Beispiel Lohnfortzahlung: 1996 haben Bundesregierung und Arbeitgeberverbände die gesetzliche Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von 100 % auf 80 % gekürzt. Auch hier haben massive Aktionen der Gewerkschafter der Regierung und den Arbeitgebern einen Strich durch die Rechnung gemacht und die tarifvertraglich gesicherten 100% blieben in vielen Betrieben erhalten.

Die Tarifverträge sind ein entscheidender Schutzwall für die sozialen Errungenschaften der Arbeitnehmer.

Wer Tarifverträge abschaffen, durchlöchern oder erst gar nicht zulassen will, will keine Arbeitsplätze sichern oder schaffen, sondern nur den Profit, den Gewinn der Unternehmer und der Aktionäre erhöhen.

Denn durch Lohnkürzungen oder längere Arbeitszeiten werden unsere Produkte nicht besser, wird Innovation und Motivation nicht vorangetrieben, arbeiten wir nicht produktiver, wird die Qualität und das Eingehen auf Kundenwünsche nicht verbessert, werden die gesellschaftlichen Kosten der Massenarbeitslosigkeit nicht verringert. Nur die Spirale geht immer weiter nach unten.

Es steht im Grundgesetz

Aus dem Niedergang der Weimarer Republik zogen die Väter unserer Verfassung den Schluss, die Schwachen vor der Macht der Starken zu schützen. Das Grundgesetz sollte eine Niederlage der Gewerkschaften wie in der Weimarer Zeit, in der die Arbeitgeber nahezu ohne Gegenmacht herrschen konnten, verhindern. Deshalb ist das Recht der Gewerkschaften, Tarifverträge abzuschließen, ein soziales Grundrecht und im Grundgesetz verankert.

Der Artikel 9 des Grundgesetzes und das Tarifvertragsgesetz bilden die rechtliche Grundlage für den Abschluss von Tarifverträgen durch die Gewerkschaften. Auf der anderen Seite können ein Arbeitgeberverband oder ein einzelner Unternehmer der Vertragspartner sein.

Wenn eine Firma Mitglied im Arbeitgeberverband und ein Arbeitnehmer Mitglied der Gewerkschaft ist, gelten die Tarifverträge für sie zwingend. Ein Tarifvertrag ist wie ein Gesetz. Ein Verzicht auf tarifliche Rechte ist nicht möglich.

Einige Unternehmer versuchen es trotzdem. Sie drohen dem Betriebsrat und der Belegschaft: „Der Tarifvertrag muss unterboten werden. Sie müssen auf Leistungen verzichten, wenn der Betrieb erhalten werden soll.“

Klar ist: Wer so handelt, handelt rechtswidrig. Ein Verstoß gegen den Tarifvertrag ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz der BRD und kein Kavaliersdelikt.

Ist individuell nicht besser?

Jeder Arbeitnehmer hat mit seinem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag. Gibt es keine Tarifverträge, muss der einzelne Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber alle Konditionen und alle Regelungen allein aushandeln: Lohnhöhe, Dauer der Arbeitszeit, Urlaubstage, Sonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen, usw.

Betriebsräte können bzw. dürfen nicht verhandeln. Es ist ihnen gesetzlich untersagt.

Warum soll das schlecht sein, mag sich der eine oder andere fragen.

Die Antwort liegt auf der Hand: Ein Arbeitsvertrag ist nicht das gleiche wie beispielsweise  ein Kaufvertrag für ein Auto. Der Unterschied: Beim Arbeitsvertrag stehen sich nicht zwei gleichstarke Vertragspartner gegenüber. Der Arbeitgeber sitzt bekanntlich am längeren Hebel, denn ihm gehört der Betrieb. Diese Macht ist um so größer, je höher die Arbeitslosigkeit.

Ohne Tarifverträge könnte der Arbeitgeber darauf setzen, dass sich die Arbeitnehmer gegenseitig unterbieten, um einen Arbeitsplatz zu erhalten. Der Tarifvertrag bietet Schutz vor Unterbietungskonkurrenz! Er regelt Mindestlöhne und Mindestbedingungen.

Wohin es führt, wenn Tarife unterlaufen werden, zeigen praktische Erfahrungen. Gerade in Ostdeutschland gibt es nicht wenige Metallbetriebe in denen gelernte Facharbeiter 5 Euro und weniger pro Stunde erhalten. Nach der Theorie der marktradikalen Arbeitgeber und Politiker müssten solche Niedrigstlöhne zu einem Beschäftigungsboom führen. Tatsächlich gibt es jedoch gerade in diesen Regionen Arbeitslosenzahlen von 25 bis 30 Prozent.

Das die Zeit der Tarifverträge abgelaufen sei, ist also nur eine Binsenweisheit: Nur gemeinsam können die Arbeitnehmer den notwendigen Druck entfalten. Denn die Arbeitgeber wissen, dass ihnen ohne Kompromiss ein Streik droht.

Wer sagt Einzelarbeitsverträge statt Tarifverträge, spielt falsch: Ihm geht es darum, die Gemeinsamkeit und Solidarität der Arbeitnehmer zu untergraben, um damit den einzelnen Arbeitnehmer dazu zu bringen, niedrige Löhne und hohe Arbeitszeiten zu akzeptieren. Dieses Spiel ist ebenso falsch wie durchschaubar.

Rechtsbruch bleibt Rechtsbruch

Natürlich kann jeder einzelne auf seine Rechte verzichten. Wer will, braucht Schadensersatzansprüche nicht durchzusetzen, verliehene Sachen nicht zurückzufordern oder kann auch individuell das Vorenthalten von Lohn akzeptieren. Doch wer ein Unrecht akzeptiert, ist dabei immer der Verlierer.

Willy Brandt sagte dazu: Wer ein Unrecht zulässt, bahnt dem nächsten den Weg.“
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